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Beschluss 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 

Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 

 

COS-BV-276/2016 
 
son - engl 

27.10.2016 

Bürgermeisterin 

Fachbereich 

Stadtentwicklung/Bau und 

Umwelt 

 

Betreff: 

Widmung einer Verkehrsfläche „Parkplatz hinter dem Amtshaus„ 

Beratungsfolge 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

S o l l Anwesend 
Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung 

 15.11.2016 Ordnungsausschuss 9 8 0 8 0 0 
 

 24.11.2016 Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschuss 

9 8 0 8 0 0 
 

 08.12.2016 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

29 24 0 24 0 0 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt: 
 
Die in der Anlage 1 beigefügte Widmung der Verkehrsfläche hinter dem Amtshaus als 
Gemeindestraße mit der Widmungseinschränkung öffentlicher Parkplatz entsprechend der 
verkehrsrechtlichen Anordnung durch Allgemeinverfügung. 
 
 
 
 
 



COS-BV-276/2016 
  2 
 
Beschlussbegründung: 
 
Die Widmung erfolgt von Amtswegen um den öffentlichen Charakter herzustellen und den 
errichteten Parkplatz der Allgemeinheit zur Nutzung (Parken) zur Verfügung zu stellen. 
Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist die Widmung der 
Verkehrsfläche als Gemeindestraße durch Allgemeinverfügung vorzunehmen. Es erfolgt eine 
Widmungseinschränkung als öffentlicher Parkplatz entsprechend der verkehrsrechtlichen 
Anordnung.  
Die Straßenbezeichnung der neuen öffentlichen Verkehrsfläche wird gesondert in dem 
Beschluss COS-BV-277/2016 festgelegt. 
 
 
 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA:     NEIN:    X 
 
Aufwendungen:   
 
Erträge:    
 
Planmäßig bei Kto.:   
 
Überplanmäßig bei Kto.:  
Außerplanmäßig bei Kto.:  
 
Bemerkungen:   
 
 
 
 
Anlagen:  
 

Anlage 1: Widmungsverfügung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Stricker        Berlin 
Vorsitzender des Stadtrates      Bürgermeisterin   
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